
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1964/6/29 2Ob152/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.06.1964

Norm

ABGB §1295 IId2

ABGB §1304

StVO §1

Rechtssatz

Nächtlicher Zusammenstoß eines Motorrades mit einer im Zuge eines Privatweges im Hofe eines Bauernanwesens

abgestellten Strohfuhre. Keine Anwendung der StVO. Keine Verschuldenshaftung des Bauern, weil die Abstellung von

Wirtschaftsfuhren üblich war, was auch dem Motorradfahrer bekannt war.
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